
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 0256/2013 Jever, den 21.02.13

Sitzung/Gremium am:

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 03.04.2013 nicht öffentlich
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. 
Mobilität

07.03.2013 öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Ermächtigung zur Abgabe einer Erklärung zur Teilnahme an einer 4. landesweiten
Endgeräteausschreibung für den Digitalfunk
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird ermächtigt, sich an der 4. landesweiten Endgeräteausschreibung für 
den Digitalfunk zu beteiligen.
Für die Städte und Gemeinden sowie Hilfsorganisationen wird lediglich eine Bündelungs-
funktion wahrgenommen. 
Die für den Landkreis zu beschaffenden Geräte werden zulasten des Haushaltes des 
Landkreises ausgeschrieben.
Finanzielle Auswirkungen:     X   Ja, derzeit aber nicht endgültig ermittelbar.

Geschätzter Finanzierungsbedarf für den Landkreis ca. 30.000 € / 15.000 € davon bereits für 2013 eingeplant

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                 objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ € € € € 

Erfolgte Veranschlagung:    Ja, mit €         Nein

im    Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis:

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja             nein

Falls ja, in welcher Art:

Vorlage bezieht sich auf  MEZ     Nr. HSP     Nr. 

             

Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter/in

Sichtvermerke:

             

  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                              Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender 
Beschluss

0256/2013 Seite: 1 von 2



Begründung:
Für die Teilnahme am Digitalfunk der Behörden und Organisationen für Sicherheitsauf-
gaben ist die Beschaffung von Endgeräten notwendig. 

Das Land Niedersachsen hat bisher 3 Ausschreibungen für Endgeräte und Zubehör 
durchgeführt, die letzten beiden auch mit der Möglichkeit der Beteiligung der Kommunen. 
Hieran hat der Landkreis Friesland sich bisher nicht beteiligt.

Das Land Niedersachsen beabsichtigt nun eine 4. landesweite Endgeräteausschreibung, 
an der sich auch wieder die Kommunen beteiligen können. 

Der Abruf der Geräte und des Zubehörs soll innerhalb von 4 Jahren nach Auftragsertei-
lung erfolgen. Diese Auftragserteilung kann frühestens im 1. Quartal 2014 erfolgen. 
Demnach wäre ein Abruf der Geräte bis zum 1. Quartal 2018 möglich.

Da bis zu diesem Zeitpunkt auch die Gemeinsame Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven 
an den Digitalfunk angeschlossen sein wird, wäre es auch für den Landkreis Friesland 
einschließlich seiner Städte und Gemeinden sowie Hilfsorganisationen sinnvoll, sich an 
dieser Ausschreibung zu beteiligen.

Der Landkreis würde hier eine Bündelungsfunktion einnehmen. Die Kosten für die be-
stellten Geräte müssten jedoch (vorbehaltlich anderer Regelungen) von den jeweiligen 
Kommunen bzw. Organisationen selbst getragen werden.

Für die Geräte und das Zubehör, die der Landkreis Friesland für seine Fahrzeuge bzw. 
Führungskräfte benötigt, würden nach  derzeitiger Schätzung ca. 25.000 bis 30.000 Euro 
anfallen. 15.000 € sind bereits für das lfd. Haushaltsjahr eingeplant und könnten in das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden. In diesem Betrag sind keine Kosten für Ein-
bauarbeiten etc. sondern ausschließlich die Beschaffungskosten für Geräte und Zubehör 
enthalten.

Seitens der Feuerwehren und Hilfsorganisationen sind für die Geräte bestimmte Leis-
tungsmerkmale festgeschrieben und für unverzichtbar erklärt worden.  Die Verwaltung 
wird von der Ermächtigung zur Teilnahme an der Ausschreibung nur dann Gebrauch ma-
chen, wenn sich die für unverzichtbar erklären Leistungsmerkmale innerhalb der Aus-
schreibung verwirklichen lassen.

Die Bündelungsfunktion für die Ausschreibung wird auch wahrgenommen, wenn seitens 
des Landkreises keine Beteiligung an der Ausschreibung erfolgt.

0256/2013 Seite: 2 von 2


